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Preisblatt Gas – Tarif Floater Smart I 
E1 Erste Energie ist eine Marke der First Energy AG Niederlassung Österreich 
 

Tarifinformationen Exkl. USt. Inkl. USt. 
Börsenpreis* EEX CEGH Markt Area AT ct/kWh durchschnittlicher monatlicher Wert * 
+ Servicegebühr ct/kWh 
(Aufschlag zum Börsenpreis) 

1,990 2,388 

+ Kosten Börsenzugang ct/kWh 0,020 0,024 
+ Kosten Ausgleichsenergie ct/kWh 
§21(1) Energieeffizienzgesetz (EEffG) 

0,395 0,474 

   

Grundgebühr je Zählpunkt in Euro/Monat 4,99 5,99 
 

Die Nettopreise verstehen sich exkl. 20 % Umsatzsteuer. Die Bruttopreise beinhalten 20 % Umsatzsteuer, 
kaufmännisch gerundet. 

Preise gültig ab 1. August 2021 
Mindestvertragslaufzeit 12 Monate 
Rechnungslegungsart Gesamtrechnung 
 

* Die monatlichen Kosten berechnen sich aus dem gemessenen Verbrauch mit der Struktur des Mischprofils, 
welches eine Mischung aus mehreren Lastprofilen (https://www.agcs.at/de/clearing/technisches/lastprofile) 
beinhaltet, resp. bei vorhandenem Smart-Meter nach dem effektiven Verbrauch, multipliziert mit dem täglichen 
Day-Ahead Spotpreis, ersichtlich unter https://www.cegh.at/de/eex-cegh-gasboerse/marktdaten, der CEGH für das 
Marktgebiet Austria. Der Börsenpreis ergibt sich dann aus Kosten dividiert durch Menge. 
 

In der Servicegebühr von 1,99 ct/kWh exkl. USt. sind die Vertriebskosten sowie die Handelsspanne enthalten inkl. 
der folgenden Gebühr: 
• Kosten für die Clearinggebühr gem. §3(1) Clearinggebühr-Verordnung basierend auf §89 

Gaswirtschaftsgesetz (GWG) (0,0045 ct/kWh exkl. USt.) 

Die Preise beinhalten die reinen Energiepreise inklusive den Mehraufwendungen und einer Servicegebühr. Die 
vom Netzbetreiber verrechneten Messentgelte, Netzgebühren, Zuschläge und Abgaben (reguliert, gesetzlich oder 
per Verordnung festgelegt) werden zusätzlich an den Kunden weiterverrechnet. Eine allfällige gesetzlich 
vorgeschriebene Gebrauchsabgabe, einzusehen unter https://www.e-
control.at/marktteilnehmer/gas/gasmarkt/gaspreis/steuern-und-abgaben/gebrauchsabgabe, wird an den Kunden 
weiterverrechnet. Beispielsweise sind für Wien und teilweise in Tirol 6 % Gebrauchsabgabe zusätzlich für die 
jeweiligen Gemeinden einzuheben. 

Es gelten die AGB von First Energy AG, nachzulesen unter https://erste-energie.at/agb.html sofern hier nicht 
explizit anders vereinbart. 
 

Diverse Kosten 

Folgende Kosten für Nebenleistungen (gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für die Belieferung 
von Kunden mit Standardlastprofil (Strom und Gas) sind von den Kunden zu tragen: 

• Kosten für Mahnschreiben nach Zahlungsverzug und Zustellung von Zahlungserinnerung 
Euro 5,00 pro Mahnschreiben 

• Kosten für Anwalt 
Falls ein Rechtsanwalt beauftragt werden muss, hat der Kunde die Kosten nach dem jeweils geltenden 
Rechtsanwaltstarifgesetz zu bezahlen. 

• Kosten für Inkasso 
Falls ein Inkassobüro beauftragt werden muss, hat der Kunde die Kosten nach Aufwand zu bezahlen, wobei 
diese nicht über den Höchstsätzen der Inkassogebührenverordnung in der jeweils geltenden Fassung liegen 
dürfen. 

• Vom Kunden verursachte Rücklastschrift-Spesen 
Es werden die von der Bank tatsächlich verrechneten Rücklastschrift-Spesen ohne Aufschlag weiter 
verrechnet. 

• Gebrauchsabgabe der Gemeinden 
Nicht enthalten ist eine allfällige Gebrauchsabgabe in Ihrer Gemeinde (z.B. Wien) auf Energie und Netz 
sowie die vom Netzbetreiber eingehobene Elektrizitätsabgabe/ Erdgasabgabe sowie alle sonstigen an den 
Netzbetreiber zu entrichtenden Systemnutzungsentgelte samt Steuern, Abgaben und Gebühren. 

http://www.erste-energie.at/

